
 
Hausordnung 
TfK-Technikhaus Arnstorf 
 
 

Hausordnung_Arnstorf_2016_09_27  Seite 1  

Wir bitten Sie darum, die Hausordnung sorgfältig durchzulesen.  

Sie dient dem Ziel einer erfolgreichen und harmonischen Zusammenarbeit. Vielen DANK! 

 

1. Anmeldung 

Die Anmeldung erfolgt mit Hilfe des „TfK-Technikhaus-Anmeldeformulars“ und erfordert die 

Zustimmung des Erziehungsberechtigten. Bitte die Anmeldung im TfK-Technikhaus abgeben. Es wird 

eine Clubmitgliedschaft abgeschlossen, diese kann monatlich gekündigt werden.  

 

2. Voraussetzung 

Das Technikhaus ist für technikbegeisterte Mädchen und Jungen von 8-17 Jahren gedacht. 

 

3. Allgemeines 

3.1. Kleidung 

Während des Besuchs des Technikhauses ist werkstatttaugliche und bewegungsfreundliche Kleidung 

zu tragen. Um Verletzungen vorzubeugen, ist das Tragen von festem Schuhwerk Pflicht. Aus 

Sicherheitsgründen ist das Tragen von Schmuck, insbesondere von Ketten, nicht erlaubt.  

 

3.2. Werkzeugbenutzung 

Um Verletzungen vorzubeugen, ist das Benutzen von elektrischen Werkzeugen, mit langen Haaren 

nur unter Verwendung von Haarnetzen oder dergleichen gestattet. Elektrisch betriebene Werkzeuge 

und Maschinen dürfen nur durch unterwiesene Teilnehmer mit schriftlichem Zertifikat bedient 

werden. Es wird den Clubmitgliedern im Vorfeld angeboten, spezielle „Führerscheine“ zu erlangen.  

 

3.3. Kursräume 

Die Kursräume sollen sauber gehalten werden. Alle Clubmitglieder müssen sich an den 

Ordnungsdiensten beteiligen. Mit dem Mobiliar, den Geräten und anderen Gegenständen ist 

sorgfältig umzugehen. Abfälle sind in die dafür bereitgestellten Behälter zu werfen.  

 

3.4. Essen und Getränke 

Der Verzehr von Speisen und Getränken in den Kursräumen ist nicht erlaubt. 

 

3.5. Sonstiges 

Die Kursteilnahme ist unter Alkoholeinfluss oder anderen berauschenden Mittel nicht gestattet. Das 

Rauchen ist untersagt. 

Alle Anweisungen der Mentoren sind wahrzunehmen und sollen umgesetzt werden. Teilnehmer, die 

den Ablauf stören, können vom Kurs ausgeschlossen werden. 
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4. Haftung 
4.1 Einrichtung 

Mit dem Gebäude, der Einrichtung und den Geräten muss schonend umgegangen werden. Für 

mutwillig oder fahrlässig herbeigeführte Schäden haftet der/die Verursacher/in. 

 

4.2 Privatgegenstände 

Der Verein „TfK – Technik für Kinder“ übernimmt für den Verlust oder die Beschädigung privater 

Gegenstände keine Haftung. Dies gilt auch für die Beschädigung von Kleidung bei der Arbeit in den 

Kursen. 

 

4.3 Anfahrt/ Abfahrt 

Beim Besuch des Technikhauses sind die Erziehungsberechtigten sowohl für die Anfahrt als auch die 

Abfahrt zum Technikhaus verantwortlich (Betreten bzw. Verlassen des Technikhauses). 

 

4.4 Erreichbarkeit 

Die Erziehungsberechtigten hinterlegen für das teilnehmende Kind eine Telefonnummer, unter der 

sie während des Kursbesuches erreichbar sind. Verlässt ein Teilnehmer das Technikhaus, erfolgt 

durch das Technikhaus eine Information, wenn unter der angegebenen Nummer jemand erreichbar 

ist. 

4.5 Haftungsauschluss 

Eine darüber hinausgehende Haftung bzw. Verantwortung seitens des Vereins besteht nicht. 

 

4.6 Gesundheit 

Der Verein „TfK –Technik für Kinder“ schließt die Haftung für Verletzungen aus und weist darauf hin, 

dass Medikamente nur nach schriftlicher Vereinbarung verabreicht werden. Pflaster/Wundverband 

ist ausgenommen. Eine Pflasterallergie muss dem Mentor mitgeteilt werden. Ebenso muss der 

Mentor über gesundheitliche Besonderheiten sowie eine eventuelle Behinderung mit der Anmeldung 

zum Kurs unterrichtet werden 

 

5. Gebühren 

Der monatliche Unkostenbeitrag beträgt 10 €. 

 

6. Öffnungszeiten 
Das „TfK-Technikhaus Arnstorf“ ist geöffnet am:  

Donnerstag  15:00 Uhr – 18:00 Uhr 
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7. Abwesenheit 
Sollte ein Kind krank oder verhindert sein, teilen Sie dies bitte den Mentoren vor Beginn des Kurses 

mit. Die Anwesenheit muss von den Mentoren in der Teilnehmerliste gepflegt werden. 

Die Telefonnummer lautet:  

TfK-Büro Deggendorf:   0991 3615290 

TfK-Technikhaus Arnstorf:  08723 202112 

 

8. Kündigung 

Die Kündigung der Mitgliedschaft hat schriftlich, unter Einhaltung der Kündigungsfrist von 4 Wochen 

zum Monatsende zu erfolgen. 

Bereits bezahlte Unkostenbeiträge werden nur monatsweise zurückerstattet. 

 

 

 

Der Kursteilnehmer erkennt die Hausordnung durch das Betreten bzw. die Nutzung des Gebäudes an. 

Ein Verstoß gegen die Hausordnung stellt eine vertragswidrige Nutzung der Räume dar. Bei 

schwerwiegenden Fällen oder im Wiederholungsfall kann der Nutzer vom Betreiber ermahnt, 

verwarnt bzw. aus den Räumlichkeiten verwiesen werden. 

 

 

Ansprechpartner für die Einhaltung und Umsetzung der Richtlinien ist: 

„TfK – Technik für Kinder e.V.“ 

Edlmairstraße 9  

94469 Deggendorf  

Telefon: 0991 3615290  

E-Mail: info@tfk-ev.de  

 

 

 


